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TEIL A: PLANZEICHNUNG

Übersichtslageplan M 1:10.000

SATZUNG der Gemeinde Gelenau / Erzgeb. über den Bebauungs-
plan "Wohngebiet am Louis-Riedel-Weg":
Auf Grund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist sowie nach § 89 der
Sächsischen Bauordnung (SächsBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 11.05.2016 (SächsGVBl. S.186), die zuletzt
durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20.12.2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist, in Verbindung mit § 4 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 09.03.2018
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20.12.2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist
wird nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat der Gemeinde Gelenau / Erzgeb. am ......................... die Satzung
über den Bebauungsplan "Wohngebiet am Louis-Riedel-Weg" in der Fassung vom ..................... bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) erlassen.

Gelenau / Erzgeb., ....................... .......................................
Knut Schreiter Siegel
Bürgermeister

Gemeinde Gemeinde Gelenau/Erzgeb.
Landkreis: Erzgebirgskreis

Vorhaben:

BEBAUUNGSPLAN "Wohngebiet am Louis-Riedel-Weg"

Entwurf
Mai 2023 M 1:500
Bestandteile:
TEIL A: Planzeichnung TEIL B: Textteil

VERFAHRENSVERMERKE:
1. Aufstellungsbeschluss

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde vom Gemeinderat am 26.04.2022 (Beschluss Nr. 18/2022)
beschlossen und durch Veröffentlichung im Amtsblatt Gelenau / Erzgeb. (amtliches Verkündungsblatt) vom
27.05.2022 ortsüblich bekannt gemacht.

Gelenau / Erzgeb., 27.03.2023 .......................................
  Knut Schreiter Siegel

Bürgermeister

2. Der Gemeinderat hat am 14.03.2023 (Beschluss Nr. 22/2023) den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit
Begründung und Umweltbericht beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Gelenau / Erzgeb., 27.03.2023 .......................................
  Knut Schreiter Siegel

Bürgermeister

3. frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)
Die von der Planung betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
30.03.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert wurden.

Gelenau / Erzgeb., 17.05.2023 .......................................
  Knut Schreiter Siegel

Bürgermeister

4. frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit - Öffentliche Auslegung Vorentwurf (§ 3 Abs. 1 BauGB)
Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Textteil (Teil B) und der Begründung mit Umweltbericht,
hat in der Zeit vom 11.04.2023 bis einschließlich 15.05.2023 öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jeder- mann
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können und das nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
bei der Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben können durch Veröffentlichung im Amtsblatt
Gelenau / Erzgeb. (amtliches Verkündungsblatt) vom 30.03.2023 ortsüblich bekannt gemacht.

Gelenau / Erzgeb., 17.05.2023 .......................................
  Knut Schreiter Siegel

Bürgermeister

5. Der Gemeinderat hat am ....................... (Beschluss Nr. ....../2023) den Entwurf des Bebauungsplanes mit
Begründung und Umweltbericht beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Gelenau / Erzgeb., ....................... .......................................
  Knut Schreiter Siegel

Bürgermeister

6. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange Entwurf (§ 4 Abs. 2 BauGB)
Die von der Planung betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
....................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert wurden.

Gelenau / Erzgeb., ....................... .......................................
  Knut Schreiter Siegel

Bürgermeister

7. Öffentliche Auslegung Entwurf (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Textteil (Teil B) und der Begründung mit Umwelt-
bericht, hat in der Zeit vom ....................... bis einschließlich ....................... öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können und das nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
bei der Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben können durch Veröffent- lichung Amtsblatt
Gelenau / Erzgeb. (amtliches Verkündungsblatt) vom .................. ortsüblich bekannt gemacht.

Gelenau / Erzgeb., ....................... .......................................
  Knut Schreiter Siegel

Bürgermeister

8. Abwägung Entwurf
Der Gemeindetrat hat die vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
sowie der Öffentlichkeit am .................... (Beschluss Nr. ....../2023) abgewogen.

Gelenau / Erzgeb., ....................... .......................................
  Knut Schreiter Siegel

Bürgermeister

9. Satzungsbeschluss
Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichung (Teil A) und Textteil (Teil B) wurde am .................... (Beschluss
Nr. ....../2023) vom Gemeinderat als Satzung beschlossen. Die Begründung mit Umweltbericht wurde mit Beschluss
des Gemeinderates vom .................... (Beschluss Nr. ....../2023) gebilligt.

Gelenau / Erzgeb., ....................... .......................................
  Knut Schreiter Siegel

Bürgermeister

10. Die Bezeichnung und graphische Darstellung der Flurstücke betreffs Ihrer Übereinstimmung mit der amtlichen
Liegenschaftskarte wird mit Stand vom  ............................. bestätigt.
Lagegenauigkeiten der zeichnerischen Darstellung wird nicht bestätigt.

Landratsamt
Erzgebirgskreis
Annaberg-Buchholz, ...................... .......................................

Referatsleiter/ in Siegel

11. Ausfertigungsvermerk
Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichung (Teil A) und Textteil (Teil B) wird hiermit ausgefertigt.

Gelenau / Erzgeb., ....................... .......................................
  Knut Schreiter Siegel

Bürgermeister

12. Bekanntmachung Beschluss (§ 10 Abs. 3 BauGB)
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes durch den Gemeinderat sowie die Internetadresse der Gemeinde
und die Stelle, bei der der Bebauungsplan mit Begründung und Umweltbericht auf Dauer während der Sprechzeiten
von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zuerteilen ist, sind am ..................... im
Amtsblatt Gelenau / Erzgeb. (amtliches Verkündungsblatt) ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzungen der Verfahrensvorschriften und Formschriften
und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen nach § 44 Bau GB hingewiesen worden.
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Die Satzung ist mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft getreten.
Die Satzung wurde dem Landratsamt Erzgebirgskreis angezeigt.

Gelenau / Erzgeb., ....................... .......................................
  Knut Schreiter Siegel

Bürgermeister

RECHTSGRUNDLAGEN:
Diese Bauleitplanung ist auf der Basis nachfolgend beschriebener Rechtsgrundlagen erarbeitet und im Verfahren
behandelt worden:
 Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2

des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr.6) geändert worden ist
 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.08.2017 (BGBl. I S. 3290), das durch

Artikel 2 des Gesetzes vom 14.03.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 71) geändert worden ist
 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom

22.03.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist
 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der

Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.01.2023
(BGBl. 2023 I Nr.6) geändert worden ist

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Planinhalts -
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

 Sächsische Bauordnung (SächsBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 11.05.2016 (SächsGVBl. S.186), die zuletzt
durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20.12.2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist

 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 09.03.2018
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes v. 20.12.2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist

 Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) vom 11.12.2018 (SächsGVBl. S. 706), das durch Artikel 25 des Gesetzes
20.12.2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist

 Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) vom 14.08.2013 (SächsGVBl. S. 582); verbindl. seit 31.08.2013
 Regionalplan Chemnitz- Erzgebirge i. d. F. der Bekanntmachung vom 31.07.2008 (SächsABl. 31/2008)

einschließlich 1. Teilfortschreibung Regionale Versorgestandorte (rechtskräftig seit 28.10.2004) und 2. Teilfort-
schreibung Windenergienutzung (rechtskräftig seit 20.10.2005)

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist

 Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (SächsNatSchG) vom 06.06.2013
(SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert
worden ist

Industriestraße 1 D 08280 Aue
Tel: 03771/3402048 Fax: 03771/3402040

N1 Ingenieurgesellschaft mbH

Die Kartengrundlage stellen die Flurstückgrenzen / ALK (automatisierte Liegenschaftskarte) für
Gelenau/Erzgeb. mit Stand vom 06.04.2021 dar. (Quelle Flurstückgrenzen / ALK: GeoSN, Datenlizenz
Deutschland - Namensnennung - Version 2.0).
Das amtl. Lage- / Höhenbezugssystem ist ETRS UTM33 / DHHN2016.
Ergänzend dazu die Entwurfsvermessung der Bauer Tiefbauplanung GmbH mit Stand vom 09/2022.

5. Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
5.1. Die Stellflächen im Allgemeinen Wohngebiet sind in wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen.
5.2. Nichtüberbaubare Flächen sind zu begrünen.
5.3. Im Schutzstreifen von Versorgungsleitungen sind Pflanzungen nicht zulässig.
5.4. Es sind keine reinen Schottergärten / Steingärten (lose Material- und Steinschüttungen) zulässig.
5.5. Es werden private Grünflächen festgesetzt. Entlang der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze erfolgt eine

Anpflanzung von Sträuchern in Form einer zweireihigen strukturreichen Hecke auf einer Fläche von 430 m².
Die Hecke besteht aus einer gemischten Strauchpflanzung mit einem Mindestabstand von 1,50 x 1,50 m der
Sträucher zueinander.

5.6. Innerhalb der Wohngebietsflächen sind in Summe 27 Bäume (Solitärgehölze, Gehölzgruppen und / oder Obst-
gehölze) zu pflanzen, dies entspricht je angefangene 200 m² Grundstücksfläche 1 Baum. Alternativ können
auch in Summe 225 m Hecke mit einer mittleren Breite von 2,5 m gepflanzt werden, dies entspricht je
angefangene 25 m² Grundstücksfläche 1 m Hecke. Eine Kombination aus Baum- und Heckenpflanzung ist
ebenfalls möglich.

5.8. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten.
5.9. Anrechnungsfähig sind unter III. Hinweise Nr. 3 empfohlene Arten (Artenliste A und B).

II. Hinweise:
1. Das Plangebiet befindet sich in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig liegen uns auch keine Anhalts-

punkte über radiologisch relevante Hinterlassenschaften vor. Es liegt in einem festgelegten Radonvorsorgegebiet.
Aufgrund dessen sind beim Neubau von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen, sowie an Arbeitsplätzen in Innenräumen
zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Radon einzuplanen.

Im Zuge der Planung zur Bebauung bestehen Anforderungen zum Radonschutz, die zu beachten sind:
 Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen o. Arbeitsplätzen errichtet, hat grundsätzlich geeignete Maßn. zu

treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht
gilt als erfüllt, wenn die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderl. Maßn. zum Feuchteschutz
eingehalten werden.

 Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen o. Arbeitsplätzen Maßn.
durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der Luftwechselrate führen, soll die Durchführung von Maßn.
zum Schutz vor Radon in Betracht ziehen, soweit diese Maßn. erforderlich und zumutbar sind.

Desweiteren bestehen Anforderungen zum Radonschutz am Arbeitsplatz, die zu beachten sind:
 Das Strahlenschutzgesetz verpflichtet die Verantwortlichen für Arbeitsplätze zu einer 12-monatigen Messung der

Radon-222-Aktivitätskonzentration, wenn sich die Arbeitsplätze in einem Keller oder Erdgeschoss von Gebäuden
in Radonvorsorgebieten befinden. Die Messpflicht beginnt, sobald eine Betätigung an einem Arbeitsplatz in
einem Keller oder Erdgeschoss in Gebäuden in festgelegten Radonvorsorgegebieten aufgenommen wird und ist
innerhalb von 18 Monaten abzuschließen

 Wird an einem Arbeitsplatz eine Überschreitung des Referenzwertes von 300 Bq/m³ festgestellt, sind Maß-
nahmen zur Reduzierung der Radonwerte zu ergreifen und durch eine wiederholte Messung auf ihren Erfolg zu
kontrollieren. Diese Messung muss innerhalb von 30 Monaten nach Bekanntwerden der Referenzwertüber-
schreitung erfolgt sein.

 Wird danach weiterhin der Referenzwert überschritten, sind die betroffenen Arbeitsplätze beim Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft u. Geologie, Referat 54 Strahlenschutz - Altlasten, Radon, Notfallschutz anzumelden.

2. Hinweise zum Artenschutz / Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Vorbetrachtung zum Gebiet i.V.m. Maßnahmen
zur Vermeidung, Verminderung u. Schutz, um einen Ausschluss der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Bundes-
naturschutzgesetz zu gewährleisten:
Fledermäuse:
 baulichen Aktivitäten führen zu keinen Quartiersveränderungen bzw. - beseitigungen
 angrenzendes Offenland steht weiterhin als Nahrungsquelle zur Verfügung
 ausreichend Ausweichmöglichkeiten der jeweils maßgeblichen Strukturen im Umfeld vorhanden, welche die

ökologische Funktionalität durchgehend gewährleisten
 bei genereller Einhaltung von Aktivitätsbeschränkungen im Tagesgang (Vermeidung von Arbeiten nach

Sonnenuntergang zw. 20:00 und 07:00 Uhr) ist eine Beeinträchtigung der nachtaktiven Arten nicht zu erwarten

ZEICHENERKLÄRUNGEN:
I. Planzeichen nach Planzeichenverordnung
Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
0,4 Grundflächenzahl

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 BauNVO)

 II Zahl der Vollgeschosse
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 20 BauNVO)

Bauweise

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB u. § 23 Abs. 3 BauNVO)

Einzelhäuser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

Sonstige Planzeichen

Grenze räumlicher Geltungsbereich
des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Nutzungsschablone:

ZEICHENERKLÄRUNGEN:
II. Kartenzeichen

bestehende Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummer

Höhenangaben mit Geländepunkt nachrichtlich

Böschung Bestand

Gehölze Bestand

Gebäude / Nebengebäude
    215 Bestand mit Hausnummern

715

3.00 m

III. Hinweise
Parzellierung geplant
Fahrbahnbegrenzung (Bordstein, Bankett)

Gas Gasleitung (VGM180PE1993 - Mitteldruck) mit Schutzstreifen von 2m (1m beidseitig)
TW Trinkwasserleitung
MS Stromleitung - Mittelspannung
NS Stromleitung - Niederspannung

    Telekom Telekom - Freileitung
(Leitungsbestand digitalisiert aus übergebenen Bestandsunterlagen der Leitungsträger Stand 02/2023)

Bemaßung / Einmessung
(Abstand: Geltungsbereich zur Baugrenze und zur Anpflanzung

Breite:    Straße und Parkstreifen)

WAWA

Art der baulichen
Nutzung Zahl Vollgeschosse

Grundflächenzahl Haustyp

max. Traufhöhe (TH)

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

    öffentlich öffentliche Straßenverkehrsfläche

Verkehrsfläche mit besonderer
Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentlicher Parkfläche / Parkstreifen

Straßenbegrenzungslinie

Hauptversorgungsleitungen
Versorgungsleitungen (unterirdisch)
Versorgungsleitungen (oberirdisch)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
(Leitungsbestand digitalisiert aus übergebenen
Unterlagen der Leitungsträger Stand 02/2023)

Planung, Nutzungsregelungen, Maßnahmen u. Flächen
für Maßnahme zum Schutz, zur Pflege u. zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

Flächen für die Anpflanzung von Sträuchern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

     privat private Anpflanzung

E

TEIL B: TEXTTEIL:
I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen:
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1. Es wird ein „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO festgesetzt.
1.2. Es sind Nutzungen gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO Wohngebäude und gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

Anlagen für soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein zulässig.
1.3. Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind nicht zulässig, die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank-

u. Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche u. kulturelle Zwecke.
1.4. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr.1 BauNVO sind alle Ausnahmen, die im Allgemeinen Wohngebiet vorgesehen sind, nicht

Bestandteil des Bebauungsplanes. Nicht festgesetzt sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige
nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB; § 16 BauNVO)
2.1. Als Obergrenze für die zulässige Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) wird 0,4 festgesetzt.
2.2. Die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse wird auf 2 Vollgeschosse festgesetzt.
2.3. Es wird eine maximale Traufhöhe von 8,00 m, bezogen auf das anstehende Bestandsgelände im Bereich des

geplanten Gebäudes (gemessen an der straßenseitigen Vorderkante), festgesetzt.

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 4 BauGB)
3.1. Es sind Einzelhäuser gemäß § 22 BauNVO zulässig.
3.1. Gemäß § 23 Abs.3 BauNVO kann ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß von nicht mehr

als 1,20 m zugelassen werden.
3.2. Stellplätze und Garagen gemäß § 12 BauNVO und alle weiteren Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind

auch außerhalb der Baugrenze zulässig.

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Die Straßenverkehrsfläche und die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind in gebundener
Bauweise auszuführen.

 Da das zu überplanende Gebiet in einem Radonvorsorgegebiet liegt, sind beim Neubau von Gebäuden mit
Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen neben der fachgerechten Ausführung der Maßnahmen hinsichtlich des
Feuchteschutzes nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ein zusätzlicher Radonschutz einzuplanen
und eine der folgenden Möglichkeiten nach § 154 StrlSchV durchzuführen:
1. Verringerung der Radon-222-Konzentration unter dem Gebäude, oder
1. gezielte Beeinflussung der Luftdruckdifferenz zwischen Gebäudeinnerem u. Bodenluft an der Außenseite von

Wänden und Böden mit Erdkontakt, oder
2. Begrenzung der Rissbildung an Wänden und Böden mit Erdkontakt und Auswahl diffusionshemmender Beton-

sorten mit der erforderlichen Dicke der Bauteile, oder
4. Absaugung von Radon an Randfugen oder unter Abdichtungen, oder
5. Einsatz diffusionshemmender, konvektionsdicht verarbeiteter Materialien oder Konstruktionen.

Vögel:
 Habitat- und Lebensraumansprüche lassen keine Rückschlüsse auf eine mögliche Beeinträchtigung der streng

geschützten Arten zu
 Die besonders geschützten Arten (Dorngrasmücke, Fitis, Gartengrasmücke, Grünfink, Ringeltaube, Stieglitz,

Waldlaubsänger, Zilpzalp), welche offene u. halboffene Landschaften als Lebensraum / Biotop (an Waldrändern,
aufgelockerte Waldbestände, Feldgehölzen u. / o. gebüschreiche Ränder) mit Nistgelegenheiten in Sträuchern / 
Gebüschen und Laubgehölzen (Strauch- / Gebüsch- u. Laubgehölzbrüter) bevorzugen, sind aufgrund der Habitat-
und Lebensraumansprüche als potenzielle Brutvögel möglich bzw. es kann derzeit nicht vollumfänglich ausge-
schlossen werden

 Die besonders geschützten Arten Feldlerche, Goldammer, Kiebitz, Rotkehlchen, Schafstelze, Schlagschwirl,
Wachtel und Zaunkönig, welche offene u. halboffene Landschaften als Nistgelegenheiten (Bodenbrüter)
bevorzugen, sind aufgrund der Habitat- und Lebensraumansprüche als potenzielle Brutvögel möglich bzw. es
kann derzeit nicht vollumfänglich ausgeschlossen werden

 Um artenschutzrechtliche Konflikte gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 BNatSchG im Zuge der Umsetzung des
geplanten Vorhabens zu vermeiden, sind die geplanten Baumaßnahmen außerhalb der genannten Brutzeit
(Hauptbrutzeitraum zw. März - August/September) der Vogelarten zu beginnen / durchzuführen oder durch eine
ökologische Baubegleitung die Flächen vor Baubeginn auf das Vorhandensein von Niststätten zu untersuchen.
Diese Untersuchung ist zu dokumentieren und bei Feststellung eben solcher Niststätten die erforderlichen
artenschutzrechtlichen Maßnahmen in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes
Erzgebirgskreis festzulegen.

3. empfohlene und anrechnungsfähige Artenliste: Artenliste A - Bäume und Sträucher
Acer campestre Feldahorn Amelanchier in Arten Felsenbirne
Acer pseudoplatanus Bergahorn Berberis vulgaris Berberitze
Carpinus betulus Hainbuche Corylus avellana Strauchnuss
Corylus colurna Baumhasel Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Fagus sylvatica Rotbuche Crataegus in Arten Weißdorn
Fraxinus excelsior Gemeine Esche Lonicera nigra Schwarze Heckenkirsche
Juglans regia Walnuß Prunus spinosa Schlehe
Malus sylvestris Holzapfel Rosa corymbifera Heckenrose
Prunus avium Vogelkirsche Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Pyrus pyraster Wild-Birne Sorbus aucuparia Gemeine Eberesche
Quercus robur Stieleiche Spiraea in Arten Spierstrauch
Tilia cordata Winterlinde Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Ulmus glabra Bergulme

empfohlene und anrechnungsfähige Artenliste: Artenliste B - Obstbäume
Apfel, Birne, Pflaume und Kirsche inklusive weiterer heimischer, regionaltypische Obstsorten

Nicht empfohlene Arten für die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern - Negativliste:
Nadelgehölze / Koniferen z.B. (Aufzählung nicht abschließend)
Scheinzypressen Chamacyparis spec.
Zypressengewächse Juniperus spec.
Fichten-, Silber-, Blau- und Stechfichten Picea spec.
Lebensbäume Thuja spec.

Die Bäume sollten eine Pflanzqualität von mindestens Hochstamm, STU 12-14, 3xv u. die Sträucher von mindestens
Strauch, Höhe 60-80 [Kleinstrauch] / 100-125 [Großstrauch], 2xv haben. Die Obstgehölze sollten mindestens ein
Halb- bis Hochstamm sein.

Umsetzung der naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen hat spätestens in der nachfolgenden Vegeta-
tionsperiode, nach Nutzungsaufnahme der einzelnen Bauvorhaben, zu erfolgen. Die Kontrolle der Umsetzung der
naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen hat durch die Gemeinde zu erfolgen.
Erforderliche Gehölzfällungen sind ausschließlich im Zeitraum zw. dem 1. Oktober u. 28./29. Februar vorzunehmen
sind (vgl. § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG.

4. Zeigen sich im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen organoleptische Auffälligkeiten (Aussehen, Geruch) im Boden, sind
diese gemäß § 13 Abs. 3 des Sächsisches Kreislaufwirtschafts- u. Bodenschutzgesetz unverzügl. dem Landratsamt
Erzgebirgskreis, Referat Umwelt und Forst, SG Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz anzuzeigen. Über notwendige
Maßnahmen wird standortbezogen entschieden.

5. Aus den Erosionsgefährdungskarten zur potenziellen Bodenerosionsgefährdung durch Wasser, ist ersichtlich, dass
der Plan im Bereich von Flächen liegt, für die großflächig eine sehr hohe bis extrem hohe potentielle Erosionsge-
fährdung durch Wasser ausgewiesen ist. Die Bodenerosionsgefährdung gilt bei unbedecktem oder gering mit
Vegetation bedecktem Boden der landwirtschaftlichen Nutzfläche.

6. Das Vorhaben befindet sich innerhalb der Erlaubnisfelder „Erzgebirge“ (Feldnummer 1680) u. „Erzgebirgsnordrand“
(Feldnummer 1691) zur Aufsuchung von Erzen der Beak Consultants GmbH, Am St. Niclas Schacht 13 in 09599
Freiberg. Auswirkungen auf Ihr Vorhaben sind nicht zu erwarten.
Das Bauvorhaben ist in einem Gebiet vorgesehen, in dem in der Vergangenheit bergbauliche Arbeiten durchgeführt
wurden. Im unmittelbaren Bereich des Bauvorhabens sind jedoch nach den uns bekannten Unterlagen keine stillge-
legten bergbaulichen Anlagen vorhanden, die Bergschäden o. andere nachteilige Einwirkungen erwarten lassen.
Über eventuell angetroffene Spuren alten Bergbaues ist gemäß § 4 der Polizeiverordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen sowie
Halden u. Restlöchern (Sächsische Hohlraumverordnung - SächsHohlrVO) vom 28.02.2022 (SächsGVBI. S. 187)
das Sächsische Oberbergamt in Kenntnis zu setzen.

7. Es sind die Abstandsregelung für Austrittsöffnungen von Schornsteinen bei Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe
gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. Bundes-Immissionsschutz-
verordnung einzuhalten.

8. Die bauausführenden Firmen sind auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß § 20 Sächs. Denkmalschutzgesetz
(SächsDSchG) hinzuweisen. Archäologische Funde sind z. B. auffällige Bodenfärbungen, Gefäßscherben, Knochen,
Geräte aus Stein und Metall, Münzen, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen aller Art. Die Fundstellen sind vor
Zerstörung zu sichern. Die Funde sind unverzüglich dem Landesamt für Archäologie zu melden.

Die Hinweise sind als Auszug auf der Planzeichnung. Weiterführende Ausführungen sind der Begründung jeweils
unter den entsprechenden Schutzgütern im Kapitel 4.4 - Natürliche Grundlagen / Schützgütern zu entnehmen.


